KOOPERATIONSVERTRAG 
	Kooperationsvertrag
	




	Zwischen dem 
Institut für Gesundheitswirtschaft
Prof. Dr. Michael Reiher








	und der 
FDA Softwareentwicklungs-GmbH



	- nachfolgend IfG genannt -
	- nachfolgend FDA genannt -




§ 1 	Vertragsgrundlagen

1. 	Vertragspartner

	IfG ist als Institut unter Leitung von Prof. Dr. Michael Reiher wissenschaftliche Dienstleistungen für die FDA zu erbringen. 

FDA stellt als start-up eine dienstleistungsbasierte Softwarelösung für Berufsbetreuer her und beabsichtigt einen Markteintritt mit der SaaS-Lösung „Kujali“ im April 2025. 


2. 	Vertragsgrundsätze

	In diesem Vertrag regeln die Vertragspartner die Grundsätze, nach denen beide Kooperationspartner zusammenarbeiten. Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass dazu gegenseitiges Wohlwollen erforderlich ist. 

3. 	Stellung der Vertragspartner

	FDA tritt hinsichtlich der SaaS-Lösung grundsätzlich als Generalunternehmer gegenüber dem Endkunden auf. IfG wird die vereinbarten Leistungen grundsätzlich als Subunternehmer des FDA erbringen. 

Die Zusammenarbeit lässt die Verteilung der Rechte der Parteien an den Ausgangsdienstleistungen, auch soweit sie durch die Projekteverändert werden, unberührt.

4. 	Kooperationspartnerschaft

	Die Vertragspartner verpflichten sich zu einer engen und fairen Kooperation. Sie sind sich darüber einig, dass bei Abschluss dieses Vertrages nicht alle Fragen vollständig geklärt und geregelt werden können, die sich insbesondere aus der vergangenen und künftigen kaufmännischen und organisatorischen Entwicklungen oder aus sonstigen für das Vertragsverhältnis wesentlichen Umständen ergeben. Wenn sich ein Hindernis zeigt oder wenn sich eine Vertragsregelung für einen Vertragspartner als unangemessen nachteilig erweist, sind die Vertragspartner verpflichtet, im Wege von Verhandlungen und Neuvereinbarungen einvernehmlich zu einem angemessenen Interessenausgleich beizutragen.


§ 2 	Einräumung von Rechten

1. 	Rechtseinräumung an den Vertragsprodukten

	IfG und FDA arbeiten gemeinsam an dem in Anlage 1 verabschiedeten Projektplan zur Unterstützung des Markteintritts der Kujali Softwarelösung. 


2. 	Endkunden

Endkunden werden als selbständige Berufsbetreuer in  Deutschland definiert. 


§ 3 	Leistungen und Aufgaben der Vertragspartner

1. 	Grundsätzliches


FDA hat den Kontakt zu ihren Kunden. FDA wird dem IfG Zugang zu ausgewählten Kunden zugänglich machen, um das Arbeitsprogramm des in Anlage 1 beschriebenen Projektplans zu realisieren.  


2. 	Ansprechpartner

	Die Basis für eine enge und vertrauensvolle Kooperation bildet eine klare Kommunikation über eindeutig definierte Ansprechpartner zwischen IfG und FDA. Als operativer Ansprechpartner für das IfG wird Herr Prof. Dr. Michael Reiher, als Ansprechpartner für den FDA wird Herr Niklas Wickel benannt. Eine Änderung der Kommunikationsstruktur ist dem jeweils anderen Vertragspartner rechtzeitig im Voraus mitzuteilen.

Die Ansprechpartner sorgen für eine enge und vertrauensvolle Kooperation.


§ 4 	Zahlungen, Abrechnung, Preise

1. 	Vergütung

	IfG und FDA arbeiten partnerschaftlich durch. Das IfG erbringt die in Anlage 1 beschriebenen Beratungsleistungen und steht auch darüber hinaus für Unterstützungsleistungen zur Verfügung.
	Das IfG stellt für die in Anlage 1 beschriebenen Beratungsleistungen keine Rechnung und verzichtet ausdrücklich auf eine Vergütung.
 
2. 	Einräumung von Nutzungsrechten

Im Gegenzug räumt die FDA dem IfG ein unbefristetes und nicht übertragbares Nutzungsrecht an der Kujali Softwarelösung ein.
Das Nutzungsrecht umfasst die Nutzung in einer Version der freien Wahl des IfG.
Das Nutzungsrecht ist räumlich unbegrenzt und umfasst sämtliche Funktionen der gewählten Version, einschließlich zukünftiger Updates und Funktionserweiterungen. 


	
§ 5 	Verschwiegenheitspflicht

1. 	Die Vertragspartner werden jegliches nicht offenkundiges Know-how (insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Kundenstamm oder sonstige vertrauliche Information) in schriftlicher und nicht schriftlicher Form, das sie im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages erwerben und das dem jeweils anderen Vertragspartner zuzurechnen ist, vertraulich behandeln.

2. 	Die Vertragspartner werden Mitarbeiter oder sonstige Dritte, die Zugang zu solchem Know-how haben, in geeigneter Form auf die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gemäß Abs. 1 verpflichten.





§ 6	Vertragsdauer, Kündigung

1. 	Ordentliche Kündigung

	Dieser Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2030. Er ist von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von sechs Monaten, jeweils zum Quartalsende kündbar. Soweit er nicht fristgerecht zum vorgenannten Datum gekündigt wird, verlängert er sich automatisch um ein Jahr. 

2. 	Kündigung aus wichtigem Grund

	Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Insbesondere ist ein wichtiger Grund gegeben, wenn bspw. eine nicht unerhebliche Verletzung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag erfolgt. 

3. 	Schriftlichkeit

	Jede Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.



§ 7 	Sonstiges 

1. 	Die Vertragsparteien versichern, daß sie alle zum Abschluß und zur Umsetzung der Bestimmungen dieses Vertrages notwendigen Rechte besitzen.

2. 	Dieser Vertrag darf ohne schriftliche Zustimmung der anderen Vertragspartei weder ganz noch teilweise auf Dritte übertragen werden. 

3. 	Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst.

4. 	Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages hiervon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, an Stelle der unwirksamen Bestimmung eine solche Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt im Falle einer Vertragslücke.

5. 	Gerichtsstand ist der Sitz der jeweiligen Beklagten Partei.

6.	Erfüllungsort ist der Ort, bei dem die beschriebenen Dienstleistungen aus diesem Vertrag erbracht werden.

§ 14 	Vertragsanlagen

	Die nachfolgenden Anlagen sind Bestandteil dieses Vertrages:

·  Anlage 1: Projektplan


Dornstadt, den 






________________________				_________________________
Institut für Gesundheitswirtschaft		FDA Softwareentwicklungs-GmbH
Prof. Dr. Michael Reiher	XXX
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